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öle leitenden âîtindsâtèe îitr ein Bttnde$ge$m
über '0eritf$sebre und Berufsbildung.

(SWÎitgeteilt.)

Sei 2lnlaf? ber am 24. Januar in ßürich ftattge*
funbenen Konfereng oon Seamien fchroeigerifdje* geroerb«
Hc^et Drganifaiienen rentierte ©eroerbefefretär SBerner
Krebl übet; bie letienben ©runbfäbe unb roichtigfien
Sefammungen bei gegenroartig ber gentraßettung gut
Seratun g norliegenben „Sunbe!gejebentrourfe! beir. Se=

rufélehte unb Seruflbilbung". ©em Referate entnehmen
mir in iunUöjfier Kür je folgenbe!:

®er ©itel mürbe fa gewählt, roeil e! fte§ nicht etwa
um ein eibgen. „8ehiling!gefet5" ijanbein ïann. 3ïicht
nur bie Sehrlinge fommen ba&ei in grage, fonbetn alle
bei ber Seruflbilbung beteiligten Kreife. ©tefer ©etl
ber eibgen. ©eroctbegefehsebung foH gubem ba! gefamte
©ebiet ber Setufllefte unb Seruflbilbung mit aßent,
mal bamit gufammenhängt, einbegteben. ©em ©efet)
fallen auch cüe in ^nbuftrie, ©emerbe, § anbei unb Ver«
fef)t befestigten minorennen männlichen unb roetblichen
fßerfanen ohne ßiücffichi auf 3trt unb ©röfse einel Se=

triebel unterließt merben.
®a§ Sunbe!gefeh faß unter Umlief)fier S3eröcffidjii ^

gung bereit! beflehenber unb beroährter fantonaler
©efe^elbeftimmungen unb GSlnric^tungen e i n h e 111 i d& e

VorfTriften auffteßen, bie all SRlntmalanforberungen
an bie fantonale ©efehgebung unb Voügiehung gu gelten
hätten, ©ie eigenartigen Sebürfniffe eingelner ©rroerbl«

gruppen foßen in befonbetrt Sefammungen berûdEfïd^tigt
merben. ©ie Seruflorganifationen foßen bei ber
Voßgiehung gut SRitroirfung beigegogen merben.

©er ©ntrourf umfafa bemgemäfj Sefammungen über
bal Inroenbunglgebiet, über ben Setpcoertrag, bie Seht«

'

linglprüfungen, bie Seruflbilbung, über anberroeitige
©eroerbeförberung, über Slufjtdjt unb Voßgug, ©traf«
unb Ü5erganglbefiimmungen.

3n Segug auf bie Orbnung ber SerufÜehre
ifi bal Obligatorium bei fdEjrifilicijen Sefjroetiragel oor«
gefehen. Sie Sluffichtlorgane foßen aul Seruflange«
förigen gufammengefet)t fein. 2ehrling!orbnungen, bie

oon Serufloetbänben ber SReifter unb Arbeiter oeretn«

bart mürben, foßen gefefjtidje 2Inerfennung erhalten,
über ^Regelung ber 2lrbeit!geit, ber Sonntag!« unb
Siadfacuhe ber Seßrlinge if* in biefem ©ntrourf nicht!
gefagt; el mirb auf bie bepglidhen Sefammungen be!
gabrifgefehe! ober be! „©efe^e! über bie Arbeit tn ben
©eroerben" »etmkfen. ®ie 2eb*ting! fßtüfungen
finb obligatorifdh unb foßen möglichft einheitlich organi«
fiert merben.

©ie Sunbelbefchlüffe betr. görberung ber geroerb«

liehen, faufmännifchen unb hauSmütfchafitichen Serufl««
bilbung foßen meiter aulgebaut unb all Seftanbteile
ber ©eroerbegefehgebung betrachtet merben. ©ie Kan«
tone unb ©emeinben finb p oeipflichten, berufliche gort«
bilbur.glfdhulen, gachfchulen unb gadji'urfe überaß ba

efaprißjien unb p unterftühen, mo f«h ein Sebürfnl!
geltenb madjt* 2lüe bem ©efet) unterfaßten Sehrlinge
unb £ehriöc|ter haben roährenb minbeften! 3 fahren,
begro. roährenb ihrer gangen Seljr§cit ben beruflichen
Unterricht p befuc|en. "©ie Sehrpläne foßen ben beruf«
liehen Sebürfniffen angepaßt merben.

Qn Segug auf anberroeitige ©emerbeförberung
ift namentlich bie Unterfiütjung oon 3nfßt«lfa«en cor«
gefehen, mel^e ftch bie gürforge für gmccfenifprechcnbe
Seruflmahl unb Sehrfaßen «Vermittlung gur Aufgabe
machen; ferner bie ©emährung son Seiträgen an bie

muftergülttg burchgeführte Serufllehre beim SR ei ft er,
bie görberung con gachaulfaßungcn, son SSanberoor«
trägen, Sibliothcïen, gettfdjjriften, ^reilaufgaben u. bgl ;
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bie ©emährung oon ©tipenbien au |)cnfaroetfer,
©efaniler, Kaufleute, ©emerbelehrer gu ihrer meitern
Slulbilbung.

pc bie So II gi eh un g be! Sunbelgefehe! ift u a
all ftänbiger Seirat gum Solïlroirtfcïjaftlbepartement eine
eibgen. Kommiffion für Sehrtingl-- unb Seruflbilbungl«
roefen oorgefehen, in melier bie Seruflorganifationen
eine angemeffene Vertretung erhalten foßen.

©en gewerblichen Sebürfniffen unb ben feit fahren
aul ©eroerbefreifen lunbgegebenen SBünffaen ifi im (Snt>
rourf beftmöglich Meinung getragen, aufa haben bie mit
tn« unb aullanbifahen ähnti^en ©efe^en gemachten @c«
fahrungen groedentfpredhenbe Verroenbung gefunben.

^»nöroerf.ttno©emerteoercin©h«ï»U(8ü«ch)
hielt am 30. Januar fetne gut befudjte ©eneraloerfamm«
lung im „Sebfiodt" ab. StofoB unb Rechnung, bie
mit einem «einen Vorfdf)tag abfchliefa, mürben ohne Se=
merînngen genehmigt, unb ein ©utgenb SRitglieber ein«
ftimmig tn ben Verein aufgenommen unb ber Vorftanb
mit fßräfibent Sfaffaenber an ber ©pfae ftatutengemöfi
erneuert, ©er Sahrelberifat über bie Verein!begeben«
hetten unb ber Selegiertenberidht son 2lltftetten machten
ben Vetfaffetn aüe @h«- ©troal mehr Seben brachte
bie grage ber Sefürmortung ber ©eroerbepolitil fai
3Renu ber ©raftanben. Unb tn ber ©at. Vßcnn ber
^anbroetl« unb ©emerbeserein gum ©eil ben SRittelftanb
repräfentieren foü, fo mirb ihm bie Verewigung pr©eilnahme an ber fßoHtif nicht abgufprechen fein. ©§
ifi hi« «te bort bie görberung ber fogialen Sefferftel«
lung, roeldje burch aüfäüige Vertreter in ben Sehörben
befürroortet unb im Kampf nach unten unb oben ange«
firebt merben faß, 2lmh £>e*n ^anbroerïerftanb mirb
ein befdhetbene! Stäbchen an ber ©onne gu gönnen fein
©och ein! tut not. ©tramme Sarteibügiplfa wie fie im
gegnerifdjen Sager oorbilblich »erlangt mirb, engere
gühlung tn ber Verfechtung gemetnfamer Qntereffen unb
enblich gegenfeiitge 2lnerlennung ber «PcxfönlidbEett burfa
eine richtige SSßertung auch ber Konïnrrengarbeit. ©afi
fachmännifche Setehrung an £anb oon Vorträgen Stuf«
flärung unb tiefere ©rïenntni! über bie meiificfetige Se«
ruflmaterie, über Offerten unb ©ubmiffior.lroefen cer«
mi.telt, ift beîannt, aber bil heute gu roenig gemürbigt
morben Such ba faß fRemebur gefehaffen merben. llnb
roenn bann noj ein ganger SR ami am rechten Vtafee bie
eigenen gntereffen mte biejenigen bei gefamten |anb«
merïerftanbel mit Verftanbnil oertritt, fo mirb ba!
panbroerf, fo ifi p hoffen, mteber mehr p ©bten
fommen, mie e§ oor ^ahrgebnien ber gaß mar
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Nie letteMên ûkmààê M à Wàêgêâ
De? LêruMêdrê unS KêrMdàlàng.

(Mitgeteilt.)
Bei Anlaß der am 24. Januar in Zürich ftattge-

fundenen Konferenz von Beamten schweizerischer gewerb-
licher Organisationen referierte Gewerbesekretär Werner
Krebs über die leitenden Grundsätze und wichtigsten
Bestimmungen des gegenwärtig der Zentralleitung zur
Beratung vorliegenden „Bundesgesetzentwurfes betr. Be-
rusèlehre und Berufsbildung". Dem Referate entnehmen
wir in tunlichster Kürze folgendes:

Der Titel wurde so gewählt, weil es sich nicht etwa
um ein eidgen. „Lehrlingsgesetz" handeln kann. Nicht
nur die Lehrlinge kommen dabei in Frage, sondern alle
bei der Berufsbildung beteiligten Kreise. Dieser Teil
der eidgen. Gewerbegeschgàng soll zudem das gesamte
Gebiet der Berufslehre und Berufsbildung mit allem,
was damit zusammenhängt, einbeziehen. Dem Gesetz

sollen auch alle in Industrie, Gewerbe, Handel und Ver-
kehr beschäftigten minorennen männlichen und weiblichen
Personen ohne Rücksicht aus Art und Größe eines Be-
triebes unterstellt werden.

Das Bundesgesetz soll unter tunlichster Berücksichtig

gung bereits bestehender und bewährter kantonaler
Gesetzesbestimmungen und Einrichtungen einheitliche
Vorschriften ausstellen, die als Minimalanforderungen
an die kantonale Gesetzgebung und Vollziehung zu gelten
hätten. Die eigenartigen Bedürfnisse einzelner Erwerbs-
gruppm sollen in besondern Bestimmungen berücksichtigt
werden. Die Berufsorganisationen sollen bei der
Vollziehung zur Mitwirkung beigezogen werden.

Der Entwurf umfaßt demgemäß Bestimmungen über
das Anwendungsgebiet, über den. Lehrvertrag, die Lehr-

'

lingsprüsungen, die Berufsbildung, über anderweitige
Gewerbeförderung, über Aufsicht und Vollzug, Straf-
und Übergangsbestimmungen.

In Bezug aus die Ordnung der Berufslehre
ist das Obligatorium des schriftlichen Lehroertrages vor-
gesehen. Die Aussichtsorgane sollen aus Berufsange-
hörigen zusammengesetzt sein. Lehrlingsordnungen, die

von Berufs verbänden der Meister und Arbeiter verein-
bart wurden, sollen gesetzliche Anerkennung erhalten,
über Regelung der Arbeitszeit, der Sonntags- und
Nachtruhe der Lehrlinge ist in diesem Entwurf nichts
gesagt; es wird aus die bezüglichen Bestimmungen des

Fabnkgesetzes oder des „Gesetzes über die Arbeit in den

Gewerben" verwiesen. Die Lehrlings-Prüsungen
sind obligatorisch und sollen möglichst einheitlich organi-
siert werden.

Die Bundesbeschlüsse betr. Förderung der gewerb-
lichen, kaufmännischen und Hauswirtschaft lichen Berufs-
bildung sollen weiter ausgebaut und als Bestandteile
der Gewerbegesetzgebung betrachtet werden. Die Kan-
tone und Gemeinden sind zu verpflichten, berufliche Fort-
bildunas schulen, Fachschulen und Fachkurse überall da

einzurichten und zu unterstützen, wo sich ein Bedürfnis
geltend macht. Alle dem Gesetz unterstillten Lehrlinge
und Lehriöchter haben während mindestens 3 Jahren,
bezw. während ihrer ganzen Lehrzeit den beruflichen
Unterricht zu besuchen. Die Lehrpläne sollen den beruf-
lichen Bedürfnissen angepaßt werden.

In Bezug aus anderweitige Gewerbeförderung
ist namentlich die Unterstützung von Institutionen vor-
gesehen, welche sich die Fürsorge für zweckentsprechende

Berufswahl und Lehrstellen-Vermittlung zur Ausgabe
machen; ferner die Gewährung von Beiträgen an die

mustergültig durchgeführte Berufs lehre beim Meister,
die Förderung von Fachausstellungen, von Wanderoor-
trägen, Bibliotheken, Zeitschriften, Preisaufgaben u. dgl ;

K
" à-

cz

s
iü
«

s
m
K
tI
S

W
LZ

»
lü

ö?

be! MeZ-MesmE
-releplioo l-kleplioiz

Lsdrik kür
Is. »»I-ssinse»«
isslis^ls««» SsolêLàzz^ïv^E

unit xàmtl. A«xskkM--
p»d-»îlî«iêz ksvvsiÄ tskrkrsiss, Ksriiokîossx Le-
àìiuoxs- u. Isài-wàrisl. »««kpsPìsz-s rok u.
IwpràKàt, m nu? deslsr (p-àà. -u iüMxsiöll Lrào.

ksl-daupspps. 1276

Li

ltZ

K
N

O

O

cz

«lH«lH»IIZ«cZ«IIîS!SLZNèZLISLZ«Iiz«LIKL!SN
die Gewährung von Stipendien an Handwerker,
Techniker, .Kaufleute, Gewerbelehrer zu ihrer weitern
Ausbildung.

Für die Vollziehung des Bundesgesetzes ist u a
als ständiger Beirat zum Volkswirtschaftsdepartement eine
eidgen. Kommission für Lehrlings- und Berufsbildung-
wesen vorgesehen, in welcher die Berufsorganisationen
eine angemessene Vertretung erhalten sollen.

Den gewebblichen Bedürfnissen und den seit Jahren
aus Gewerbekreisen kundgegebenen Wünschen ist im Ent-
wurf bestmöglich Rechnung getragen, auch haben die mit
in- und ausländischen ähnlichen Gesetzen gemachten Er-
fahrungen zweckentsprechende Verwendung gefunden.

vàMMM.
Der Handwerk- ««o Gewerbeverein Thalwil (Zürich)

hielt am 30. Januar seine gut besuchte Generalversamm-
lung un „Rebftock" ab. Protokoll und Rechnung, die
mit einem kleinen Vorschlag abschließt, wurden ohne Be-
merkungen genehmigt, und ein Dutzend Mitglieder ein-
stimmig in den Verein aufgenommen und der Vorstand
mit Präsident Wohlfender an der Spitze statutengemäß
erneuert. Der Jahresbericht über die Vereinsbegeben-
hetten und der Delegiertenbericht von Altstetten machten
den Verfassern alle Ehre. Etwas mehr Leben brachte
die Frage der Befürwortung der Gewerbepolitik ins
Menu der Traktanden. Und in der Tat. Wenn der
Handwerk- und Gewerbeverein zum Teil den Mittelstand
repräsentieren soll, so wird ihm die Berechtigung zur
Teilnahme an der Politik nicht abzusprechen sein. Es
ist hier wie dort die Förderung der sozialen Besserstel-
lung, welche durch allfällige Vertreter in den Behörden
befürwortet und im Kampf nach unten und oben ange-
strebt werden soll Auch dem Handwerkerstand wird
ein bescheidenes Plätzchen an der Sonne zu gönnen sein
Doch eins tut not. Stramme Parteidisziplin wie sie im
gegnerischen Lager vorbildlich verlangt wird, engere
Fühlung in der Verfechtung gemeinsamer Interessen und
endlich gegenseitige Anerkennung der Persönlichkeit durch
eine richtige Wertung auch der Konkurrenzarbeit. Daß
fachmännische Belehrung an Hand von Vorträgen Auf-
klärung und tiefere Erkenntnis über die weitsichtige Be-
rufsmàie, über Offerten und Submissionswesen ver-
miitelt, ist bekannt, aber bis heute zu wenig gewürdigt
worden Auch da soll Remedur geschaffen werden. Und
wenn dann noch ein ganzer Mann am rechten Platze die
eigenen Interessen wie diejenigen des gesamten Hand-
werkerstandes mit Verständnis vertritt, so wird das
Handwerk, so ist zu hoffen, wieder mehr zu Ehren
kommen, wie es vor Jahrzehnten der Fall war
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